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Zitat von kodi

Daran hätte sich bei uns dann noch eine Ordnungskonferenz angeschlossen mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit der Androhung des Verweis.

Teilkonferenz heißt das in NRW.

Die "Androhung der Entlassung" bei einem Fünftklässler bei diesem Sachverhalt wäre absolut
unverhältnismäßig.

Ich persönlich finde hier einen fünftägigen Ausschluss auch sehr sportlich, die Frage ist, was ist
vorher gelaufen. Was heißt "Tadel" genau? Bei den erzieherischen Einwirkungen und
Ordnungsmaßnahmen gibt es den nicht. Was heißt "Gespräche"? Wurde da einmal bei den
Eltern angerufen und gesagt, der Junge ist aggressiv unterwegs und das wars? Was heißt
"aggressives Verhalten" genau?
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